
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/3/22 98/04/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2000

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §77 Abs1;

Rechtssatz

Als Au5age iSd § 77 Abs 1 GewO 1994 kommt auch die zeitliche Beschränkung des Betriebes einer Anlage,

insbesondere durch Nachtarbeitsverbote, in Betracht.
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